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Fachkräftemangel in der 
Pflegebranche ist hausgemacht 
 

 

Die Pflegebranche, die ein Marktvolumen von etwa 25 – 30 Mrd. € für die stationäre und ambu-

lante Pflege umfasst, klagt seit Jahren über Personalmangel. Der Bedarf an Altenpflegeplätzen 

wird mit der Alterung der Bevölkerung in den nächsten Jahren deutlich steigen. Man sollte eigent-

lich meinen, dass Politik und private Pflegedienste alles unternehmen, um den Pflegeberuf attrak-

tiver zu machen und die Ausbildungszahlen zu steigern. Doch Besserung ist immer noch nicht in 

Sicht. Die Forderung nach gezielter Anwerbung ausländischer Pflegekräfte wird immer lauter. So 

forderte der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) eine Green-Card für Pflege-

kräfte aus Nicht-EU-Staaten. Doch diese Klagen über Fachkräftemangel in der Altenpflege sind in 

erster Linie eine Selbstanklage an die unzureichende Erstausbildung und die unzureichende Attrak-

tivität dieses Berufes, aber auch die unzureichenden politischen Finanzierungsregelungen in den 

Ländern. 

 

 

1. Aktuelle Arbeitsmarktsituation in der Altenpflege 
 

Nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes waren Ende 2007 rd. 236.000 Beschäftigte 

in der ambulanten Pflege und 574.000 Arbeitskräfte in rd. 11.000 Pflegeheimen tätig. Gegenüber 

2005 hat sich ihre Zahl um 10,2 Prozent bzw. 5 Prozent erhöht. Auch in der Krise hat sich ihre 

Zahl weiter erhöht. 

 

Die Altenpflege ist eine Frauendomäne. Der Frauenanteil liegt bei etwa drei Vierteln der Beschäf-

tigten. Dies geht mit einem besonders hohen Anteil der Teilzeitkräfte einher. Etwa die Hälfte der 

Menschen in der Altenpflege übt eine Teilzeitbeschäftigung aus. 

 

Die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Altenpflege ist von 20.800 in 2000 auf 43.900 im Schnitt 

des Jahres 2007 gestiegen und ist bis 2009 wieder auf 34.200 gesunken. Im ersten Halbjahr 2010 

lag sie wieder um 5.200 bzw. 15 Prozent über Vorjahresniveau. 

 

Bis zum Oktober erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen im Altenpflegebereich auf 40.700. Mehr 

als zwei Drittel dieser arbeitslosen Menschen zählen zu den Hartz IV-Empfängern. Ein Viertel der 

arbeitslosen Altenpflegekräfte war bereits länger als ein Jahr erwerbslos. Etwa drei Viertel der 

Arbeitslosen dieses Bereichs suchen eine Vollzeitbeschäftigung. Der größere Teil dieser Arbeitslo-

sen zählt zu den Altenpflegehelfern/innen. Gesucht werden vorrangig aber examinierte Altenpfle-

ger/innen, von denen 2.700 arbeitslos waren. 
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2. Hauptursachen für Fachkräftemangel 
 

Die Hauptursache für den Fachkräftemangel wird immer wieder im demografischen Wandel und 

der Alterung der Belegschaft gesehen. In der Tat werden die Menschen immer älter und es steigt 

damit der Bedarf an Gesundheits- und Pflegeleistungen. Doch diese Entwicklung kam nicht über-

raschend. So hat 1999 die Enquète-Kommission des Bundestages „Demografischer Wandel“ 

bereits auf Prognosen aufmerksam gemacht, dass die Zahl der Pflegebedürftigkeit von 1,93 Mio. 

in 1999 auf 2,38 Mio. in 2010 steigen könnte. Das Statistische Bundesamt hat jüngst darauf 

hingewiesen, dass 2007 tatsächlich 2,25 Mio. Menschen pflegebedürftig waren, davon 709.000 

bzw. 32 Prozent in Heimen. 

 

Der Bedarf an Pflegekräften war frühzeitig und weit besser zu erkennen als in anderen Berufsfel-

dern. Mit der Alterung der Bevölkerung steigt quasi automatisch und unabhängig von konjunktu-

rellen Schwankungen der Bedarf an Pflegediensten. Seit langem wird über den demografischen 

Wandel diskutiert, doch Politik und Pflegebranche selbst haben nur völlig unzureichend auf die 

daraus resultierenden Herausforderungen in der Altenpflege reagiert. Dabei handelt es sich bei der 

Altenpflege um einen Beruf, der nicht in der dualen Berufsausbildung verankert ist, sondern unab-

hängig von der Konjunktur in starkem Maße in der Schule erfolgt und weitgehend öffentlich finan-

ziert werden soll. 

 

 

2.1 Die Ausbildung in der Altenpflege ist gesunken 
 

Trotz erkennbar steigendem Bedarf an Fachkräften ist die Ausbildung in der Altenpflege in den 

letzten Jahren gesunken. Seit 2003/04 ist die schulische Ausbildung in der Altenpflege bundesweit 

zurückgegangen auf etwa 41.500 schulische Ausbildungsplätze. In NRW ist die Ausbildungskapa-

zität in der Altenpflege ab dem Jahr 2003 mit damals 12.599 kontinuierlich auf 9.875 im Jahr 

2008 gesunken. 

 

In den letzten Jahren war es so, dass es für die dreijährige Ausbildung an Schulen mehr Bewerbe-

rinnen gab als praktische Ausbildungsplätze zur Verfügung standen. In NRW beispielsweise lag die 

Anzahl der Bewerber/innen im Verhältnis zur Zahl der Ausbildungsplätze zuletzt bei 1,2 (Bewer-

bern). Von der Ausweitung der Schulausbildung für die Pflegeberufe auf Schülerinnen und Schüler 

mit zehnjähriger Schulausbildung in 2009, wird von den Ausbildungsstätten wenn überhaupt, 

dann offensichtlich bisher eher zurückhaltend Gebrauch gemacht. 

 

Die ambulanten Pflegedienste bilden bisher kaum aus. Dies ist insbesondere darauf zurückzufüh-

ren, dass sie im Gegensatz zur stationären Pflege die praktischen Ausbildungskosten in den Leis-

tungsentgelten kaum refinanzieren können. Sie bieten verstärkt Praktikumsplätze an und beschäf-

tigen auch Zivildienstleistende. 

 

 

2.2 Keine einheitliche Ausbildungsfinanzierung 
 

Die Finanzierung der Altenpflegeausbildung wird durch das Altenpflegegesetz geregelt. Es sieht 

unterschiedliche Regelungen zur Refinanzierung der Ausbildungskosten vor. So wird den ausbil-

denden Betrieben die Möglichkeit eröffnet, die Ausbildungsvergütung für die praktische Ausbil-

dung (zum Teil) über die Leistungsentgelte zu refinanzieren. 

 

 

Bedarf frühzeitig erkennbar 

mehr Bewerber/innen als 

Ausbildungsplätze 
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Diese Zuschläge werden in den Verhandlungen mit den Pflegekassen festgelegt, so dass die ent-

sprechenden Kosten in den Pflegesätzen berücksichtigt werden. Die Schulkosten werden in der 

Regel durch das jeweilige Bundesland getragen. Die jeweiligen Finanzierungsmodalitäten weisen 

zwischen den Bundesländern erhebliche Unterschiede auf; sowohl die theoretische als auch die 

praktische Ausbildung sind meist finanziell unzureichend gesichert. 

 

Die Belastung allein der ausbildenden Betriebe mit Ausbildungskosten führt bei einem über „An-

bieterpreis“ geführten Wettbewerb zu Verzerrungen, weil nicht ausbildende Einrichtungen die 

gleichen Leistungen kostengünstiger erbringen können. In einer Untersuchung für das Sozialminis-

terium NRW vom Sommer dieses Jahres, gaben auch 14,3 Prozent der teil- oder vollstationären 

Einrichtungen an, dass sie zukünftig (2010/2011) weniger Auszubildende anstellen werden, da die 

Kosten für die Ausbildung die Tagessätze für die Bewohner erhöhen würden.1 Bei der stationären 

Pflegeeinrichtung entstehen neben den hier refinanzierten Ausbildungsentgelten zusätzliche Kos-

ten, wie z. B. Praxisanleiter. Nicht ausbildende Pflegedienste haben auch diese Kosten nicht, 

profitieren zugleich aber von den ausgebildeten Fachkräften.  

 

Vor diesem Hintergrund gelangt die Landesberichterstattung für die Gesundheitsberufe NRW zu 

der Einschätzung, dass auch für die Jahre 2011 bis 2012 „eine Erhöhung der Ausbildungsaktivität 

von Seiten der teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen nicht unbedingt erwartet werden 

kann.“2 

 

 

2.3 Länder schöpfen Handlungsmöglichkeiten nicht aus 
 

Das Altenpflegegesetz sieht umfangreiche Kompetenzen der Länder vor. So regeln sie die Anforde-

rungen an Altenpflegeschulen und deren staatliche Anerkennung sowie ihre Aufgaben bei der 

Finanzierung der Altenpflegeausbildung. Über die Landes-Zuwendungen an die Altenpflegeschu-

len hinaus sind die Länder ermächtigt, eine Ausbildungsumlage einzuführen, soweit ein Aus-

gleichsverfahren erforderlich ist, um einen Mangel an Ausbildungsplätzen zu beseitigen oder zu 

verhindern. Diese Umlage ist keine Alternative zu den Landeszuweisungen, sondern ein ergänzen-

des Ausgleichsverfahren, das Landesregierungen bei einem tatsächlichen oder drohenden Mangel 

an Ausbildungsplätzen einführen können. In diesem Fall wird von allen Pflegeeinrichtungen des 

Landes ein Ausgleichsbetrag erhoben, der dann den ausbildenden Betrieben zugute kommt. Die 

erhobenen Ausgleichsbeträge sind berücksichtigungsfähig in den Pflegesätzen. Mit diesem Aus-

gleichsverfahren können innerhalb der Branche Wettbewerbsverzerrungen verhindert werden. 

Derzeit wird ein Umlageverfahren nur in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz durchgeführt. 

Insbesondere die besonders stark über Fachkräftemangel klagenden privaten Träger sind meist 

gegen landesweite Umlageverfahren. In Niedersachsen wurde das Umlageverfahren vor einigen 

Jahren abgeschafft, mit deutlichem Rückgang der Ausbildungsbereitschaft in Folge. In Sachsen-

Anhalt hat die Blockade der privaten Verbände den Antrag der Freien Wohlfahrtsverbände auf ein 

Umlageverfahren zu Fall gebracht. In NRW hatte die damals rot-grüne Opposition Initiativen er-

folglos in den Landtag eingebracht. 

 

 

 

                                                             
1 Landesberichterstattung Gesundheitsberufe Nordrhein-Westfalen 2010, hrsg .vom Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales des Landes NRW, S. 97) 
2 ebenda, S. 97 
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Diese unklaren und uneinheitlichen Finanzierungsregelungen sichern keine Planungssicherheit. Die 

unterschiedliche Finanzsituation der Länder sowie unterschiedliche Zuständigkeiten der entspre-

chenden Ministerien führen zu Unsicherheiten in der Altenpflegeausbildung und behindern eine 

gesicherte und gute Ausstattung mit Lehrkräften an den Schulen. Ausbildende Pflegeeinrichtungen 

werden durch uneinheitliche Regelungen benachteiligt. Immerhin kostet ein Ausbildungsplatz 

etwa zwischen 12.000 im ersten und 15.000 Euro im dritten Jahr. Die bisherigen länderspezifi-

schen Finanzierungsregelungen sind nicht gerecht, sondern führen sehr schnell zu ausbildungsbe-

dingten Wettbewerbsnachteilen. 

 

 

2.4 Auszubildende müssen oftmals Schulgeld zahlen 
 

Soweit die Finanzierung der Schulen durch die Länder nicht ausreicht, können freie – aber für die 

Ausbildung anerkannte – Schulträger von Altenpflege Schülern/innen ein Schulgeld verlangen. 

Dies sieht das Altenpflegegesetz vor. Die dringend gesuchten Nachwuchskräfte müssen so zum 

Teil noch für ihre Ausbildung bezahlen. In Hamburg erheben beispielsweise die nicht stattlichen 

Schulen für Altenpflege ein Schulgeld zwischen 50 € und 175 €. In Bayern wurde als freiwillige 

Leistung des Landes bisher ein zusätzlicher Schulgeldausgleich von noch 200 € gewährt. Dadurch 

soll erreicht werden, dass für die Pflegeschüler keine zusätzlichen Schulkosten entstehen. Doch mit 

Schreiben vom 1. Juni 2010 hat das bayerische Kultusministerium angekündigt, diesen Betrag auf 

100 € zu senken. Auch in Bayern muss befürchtet werden, dass die Altenpflegeschulen künftig ein 

Schulgeld von Schülern verlangen werden, während gleichzeitig die gezielte Anwerbung ausländi-

scher Pflegekräfte gefordert wird. 

 

 

3. Qualität der Arbeit lässt oftmals zu wünschen übrig 
 

Die Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche sind mit hohen körperlichen und psychischen Belas-

tungen sowie einer besonderen Verantwortung gegenüber Pflegebedürftigen verbunden. Die 

anspruchsvolle und anstrengende Pflegeleistung geht meist mit Schicht- und Wochenenddienst 

einher. 

 

Viele Pflegekräfte halten nicht so lange in ihrem Beruf aus wie in anderen Branchen. Oftmals 

arbeiten sie meist nicht länger als sieben bis acht Jahre in der Pflege. Zudem scheidet fast jede 

dritte Person aus gesundheitlichen Gründen aus dem Erwerbsleben aus. Die häufigsten Verdachts-

fälle auf Berufskrankheiten im Pflegebereich sind Wirbelsäulenerkrankungen, Hauterkrankungen 

und Infektionskrankheiten.  

 

Einem Fachkräftemangel in der Branche könnte mit guten Arbeitsbedingungen und einem besse-

ren Gesundheitsschutz entgegengewirkt werden. Die Attraktivität könnte ebenso durch eine bes-

sere Entlohnung gesteigert werden. 

 

Auch die Bezahlung lässt oftmals zu wünschen übrig. Die Pflegebranche zählt bisher zu den Sekto-

ren mit einem relativ hohen Anteil an Hartz IV-Aufstockern. Im Dezember 2009 wurden in der 

Pflegebranche 57.078 sozialversichert Beschäftigte gezählt, die von ihrer Arbeit nicht leben konn-

ten und ergänzend Hartz IV beziehen mussten. Weitere 23.200 Menschen übten in der Branche 

einen Mini-Job aus und erhielten gleichzeitig Hartz IV. 

 

 

schlechte Verdienste/ 

hohe Gesundheitsbelastung 
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In jüngster Zeit haben die Gewerkschaften zwar eine etwas bessere Bezahlung der Pflege durch-

setzen können. So wurde im Sommer 2010 ein Branchenmindestlohn von 8,50 € im Westen bzw. 

7,50 € im Osten eingeführt; er erfasst aber nur etwa 70 Prozent der Beschäftigten der Pflegebran-

che. Vom Mindestlohn ausgeschlossen sind beispielsweise haushaltsnahe Pflegeleistungen und 

Pflegetätigkeiten im Krankenhaus etc. 

 

 

4. Arbeitsförderung muss Defizite in der Erstausbildung notdürftig 
    ausbügeln 
 

Seit Jahren muss die aktive Arbeitsförderung einen wichtigen Beitrag zur Deckung des Fachkräfte-

bedarfs leisten und die unzureichende Erstausbildung zu kompensieren versuchen. Doch auch hier 

schwankt die Zahl der abschlussbezogenen Weiterbildung mit den mehrfachen gesetzlichen Ände-

rungen. Insbesondere die Pflegebranche und die Länder richten ihre Kritik weitgehend hierauf, 

ohne dass die strukturellen Defizite in der schulischen Altenpflege ernsthaft angegangen werden. 

 

Arbeitsmarktpolitik muss immer wieder kompensatorisch einspringen, weil das Ausbildungsniveau 

unzureichend ist. Allein im vergangenen Jahr haben rd. 6.900 Menschen eine arbeitsmarktpoli-

tisch geförderte Altenpflegeumschulung begonnen. Arbeitsmarktpolitik leistete auch in den Jahren 

davor einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Altenpflege. Die arbeitsmarktpoliti-

schen Ausgaben für Weiterbildung im Bereich Altenpflege summierten sich allein 2009 auf rd. 144 

Mio. €. 

 

Die Altenpflegeausbildung und deren Finanzierung ist primäre Aufgabe der Pflegekassen und der 

Länder. Die arbeitsmarktpolitische Förderung soll und kann diese Verantwortung nicht ersetzen. 

Sie muss allerdings ergänzend für besondere Zielgruppen des Arbeitsmarktes Umschulungen für 

Arbeitslose eröffnen. Der Gesetzgeber hatte denn auch entschieden, dass das dritte Jahr in den 

nicht verkürzten Ausbildungsberufen nicht mehr arbeitsmarktpolitisch gefördert werden kann. Im 

Rahmen des Konjunkturpakets II wurde die Umschulung in der Kranken- und Altenpflege wieder 

über die gesamte Ausbildungsdauer von drei Jahren gefördert. 

 

Diese Neuregelung ging mit einer neuerlichen Kostenverlagerung von den Ländern auf die Bun-

desagentur einher, ohne dass bisher länderspezifische Schritte zu einer Steigerung der Ausbildung 

in der Altenpflege erkennbar sind. 

 

Ein Umdenken in der Erstausbildung ist dringend erforderlich, da arbeitsmarktpolitische Initiativen 

immer nur flankierend wirken können und Defizite bei der unzureichenden Ausbildung des Nach-

wuchses nur völlig unzureichend bzw. kaum kompensieren kann. 

 

 

5. Schlussbemerkung 
 

Eine Strategie, die vorrangig auf Altenpflegekräfte aus dem Ausland setzt, wird sich als fataler 

Irrweg erweisen. Ausländische Fachkräfte finden meist in unseren Nachbarländern deutlich besse-

re Arbeitsbedingungen als bei uns. Auch hier ausgebildete Pflegekräfte wandern aufgrund der 

ungünstigen Lohn- und Arbeitsbedingungen teils ab. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist 

wichtige Voraussetzung dafür, die Pflegekräfte in ihrem Beruf und in Deutschland besser gehalten 

werden können. 

 

Kostenverlagerung auf 

Beitragszahler 
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Dies schließt verstärkte Maßnahmen der Gesundheitsförderung ein. Die Pflegedienste und die 

Länder tragen gemeinsam große Verantwortung für den Nachwuchs der Pflegekräfte und müssen 

dringend die Zahl der Ausbildungsplätze steigern.  

 

Solidarische Finanzierungsregelungen sind notwendig, damit ausbildungsbedingte Wettbewerbs-

verzerrungen in der Branche verhindert und zukünftig dauerhaft genügend praktische Ausbil-

dungsplätze zur Verfügung stehen. Dies sollte mit einer Vereinheitlichung und Entbürokratisierung 

der Fördermodalitäten einhergehen. Zugleich sollte bundesweit dringend sichergestellt werden, 

dass Auszubildende in der Altenpflege nicht noch Schulgeld bezahlen müssen und tatsächlich auch 

alle Auszubildenden eine tarifliche Ausbildungsvergütung erhalten. Da größtenteils Frauen im 

Pflegebereich arbeiten, sind hier auch insbesondere familienfreundliche Arbeitszeitmodelle gefragt. 

 

Einen Pflegenotstand gab es bereits in den 80er Jahren, der mit angeworbenen Hilfskräften aus 

dem Ausland zu lindern versucht wurde, doch die zentralen Ursachen der Personalengpässe wur-

den nicht wirksam angegangen. 

 

 

 

 

 

 

 

DGB-Ratgeber: Hilfen für Beschäftigte mit geringem Einkommen  

Wohngeld – Kinderzuschlag – Hartz IV 

 

Niedrige Einkommen, Teilzeit, Minijob, Kurzarbeit für viele Be-

schäftigte reicht das Einkommen allein nicht. Doch Niedrigverdie-

nern und Familien mit Kindern bietet der Staat Hilfen an. Zusätz-

lich zum Einkommen kann Wohngeld, Kinderzuschlag (zusätzlich 

zum Kindergeld) oder - wenn dies nicht reicht - Hartz IV bezogen 

werden. Der Ratgeber erläutert die Grundlagen für diese ergän-

zenden Hilfen, außerdem gibt es Berechnungshilfen und Checklis-

ten, die helfen abzuschätzen, ob ein Antrag lohnt oder nicht. 

Durch die vorgelagerten Leistungen kann in vielen Fällen Hartz IV 

-Bedürftigkeit vermieden werden.  

 

- - > DGB-Online-Bestellsystem: www.dgb-bestellservice.de; Bro-

schüre DGB21345, 84 Seiten DIN A5, Einzelexemplar 1 Euro, ab 

20 Stück 0,70 Euro jeweils zuzüglich Versandkosten.  

 

Strukturreformen überfällig 
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Der DGB gibt den Newsletter „Arbeitsmarkt aktuell“ heraus. Sie können diesen Newsletter und 

andere DGB-Informationen zur Arbeitsmarktpolitik „druckfrisch“ per Mail bekommen. „Arbeits-

markt aktuell“ erscheint mit Analysen und Statistiken ca. 10 Mal im Jahr und wird im PDF-Format 

verschickt. 

 

Es ist notwendig, dass Sie sich einmalig in die Verteilerliste eintragen. Folgen Sie diesem Link: 

http://www.dgb.de/service/newsletter (Bitte „Arbeitsmarkt aktuell“ - Newsletter Arbeitsmarktpoli-

tik“ mit einem Häkchen markieren). 

 

Zum Abbestellen des Newsletters benutzen Sie bitte folgenden Link: 

https://www.dgb.de/service/newsletter?unsubscribe=dgb.bv.arbeitsmarktpolitk 

 

 

Ausgaben „arbeitsmarkt aktuell“ 2010: 

 

Nr. 1    5 Jahre Hartz IV – keine Erfolgsstory 

Nr. 2   Hartz IV – weil der Lohn nicht reicht 

Nr. 3   „Bürgerarbeit“ – öffentlich geförderte Beschäftigung oder Pflichtarbeit? 

Nr. 4   Regierungsbericht verharmlost – Probleme der Leiharbeit 

Nr. 5   Gewerkschaftliche Anforderungen an die Neuorganisation des Hartz IV-Systems 

Nr. 6   Jugendliche mit Migrationshintergrund: Am Arbeitsmarkt doppelt benachteiligt 

Nr. 7   Der Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen in der Krise 

Nr. 8   Vermittlungsgutschein ohne nachhaltige Entlastung auf dem Arbeitsmarkt – 

    Missbrauch wirksamer bekämpfen 

Nr. 9   Gesundheitsrisiko Arbeitslosigkeit – Wissensstand, Praxis und Anforderungen 

    an eine arbeitsmarktintegrative Gesundheitsförderung 

Nr. 10   Junge Frauen am Arbeitsmarkt: Gut qualifiziert, oft aber schlecht bezahlt 

Nr. 11   Pauschalierung von Unterkunftskosten im Hartz IV-System: Leistungskürzungen 

    und Unterbietungswettbewerb der Kommunen sollen ermöglicht werden 

 

� Im Archiv zu finden unter:  http://www.dgb.de/-/abk 

 

 


